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Anwendungsbestimmungen und Auflagen zur Pflanzenschutzmittelliste Erdbeeren und 
Beerenobst 2025 
 
 
 
EO005-2 
SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. 
 
NB506 
Eine Anwendung weiterer als bienengefährlich eingestufter Pflanzenschutzmittel (B1 oder B2) auf der gleichen 
Fläche ist nur nach einer Mindestwartezeit von 7 Tagen nach der letzten Ausbringung dieses 
Pflanzenschutzmittels zulässig. 
 
NB6612 
Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nicht in 
Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden. 
Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass 
blühende Pflanzen nicht mitgetroffen werden. 
Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. 
 
NB6613 
Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nicht in Mischung mit 
Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden, es sei denn, die 
Anwendung dieser Mischung an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist 
ausweislich der Gebrauchsanleitung des Fungizids erlaubt. Die Bienenschutzverordnung in der geltenden 
Fassung ist zu beachten. 
 
NB6623 
Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer an 
blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nur abends nach dem täglichen 
Bienenflug bis 23:00 Uhr angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an 
blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist ausweislich der 
Gebrauchsanleitung des Fungizids auch während des Bienenfluges ausdrücklich erlaubt. 
Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl.I S 1410, beachten. 
 
NG313 
Anwendung des Mittels vor dem 15. Mai eines Kalenderjahres nur mit Aufwandmengen bis zu 0,5 l/ha. 
 
NG316 
Keine Anwendung nach dem 15. September eines Kalenderjahres. 
 
NG325 
Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, den 
Wirkstoff Fluopicolide enthaltenden Mitteln. 
 
NG352 
Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 40 Tagen zwischen Spritzungen einzuhalten, wenn der 
Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen mit diesem und anderen Glyphosat-
haltigen Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet. 
 
NG360 
Innerhalb von 3 Jahren darf die maximale Aufwandmenge von 500 g Lenacil pro Hektar auf derselben Fläche - 
auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten 
werden. 
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NG402 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von 2 % und Oberflächengewässern – ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer 
geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch 
den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser 
Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. 
den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der 
Kanalisation verbunden sind oder – die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NG403 
Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März. 
 
NG404 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit 
einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. 
Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: -ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser 
bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der 
Kanalisation verbunden sind, oder – die Anwendung im Mulch – oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NG412 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern – 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit 
einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m haben. 
Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte 
Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. 
mit der Kanalisation verbunden sind oder – die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NG720 
Die Anwendung des Mittels in dieser Kultur ist ausschließlich als Reihen- oder Bandbehandlung zulässig. Dabei 
dürfen maximal 30 % der Fläche behandelt werden. Der zugelassene Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die 
tatsächlich zu behandelnde Fläche in der Reihe oder im Band. 
 
NS647 
Anwendung ausschließlich mit Geräten, die mit Spritzschirm ausgestattet sind. 
 
NS660 
Die Anwendung des Mittels auf Freilandflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzt werden, ist nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig (§ 6 Abs. 2 und 3 PflSchG). 
Zu diesen Flächen gehören alle nicht durch Gebäude oder Überdachungen ständig abgedeckte Flächen, wozu 
auch Verkehrsflächen jeglicher Art wie Gleisanlagen, Straßen-, Wege-, Hof- und Betriebsflächen sowie sonstige 
durch Tiefbaumaßnahmen veränderte Landflächen gehören. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
 
NT101 
Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
50 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht 
erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet 
erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. 
Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als 
Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. 
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NT102 
Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
75 % eingetragen ist.) Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht 
erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet 
erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. 
Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als 
Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. 
 
NT103 
Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht 
erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet 
erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. 
Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als 
Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. 
 
NT105 
Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
75 % eingetragen ist. Ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht möglich, muss bei der Anwendung ein 
Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der 
Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn 
die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das 
von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit 
einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen 
angelegt worden sind. 
 
NT106 
Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
90 % eingetragen ist. Ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht möglich, muss bei der Anwendung ein 
Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der 
Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn 
die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das 
von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit 
einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen 
angelegt worden sind. 
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NT108 
Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten 
werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
75 % eingetragen ist.  
Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines 
Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt 
oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der 
Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn  
die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der 
regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen 
worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. 
 
NT109 
Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten 
werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die 
Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren 
Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 
m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht 
erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt 
im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. 
April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an 
Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) 
nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. 
 
NT111 
Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten 
werden. Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen angelegt worden sind. Ferner ist die Einhaltung eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die 
Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der 
regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7.Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen 
worden ist. 
 
NT112 
Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten 
werden. Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen angelegt worden sind. Ferner ist die Einhaltung eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die 
Anwendung des Mittels mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten durchgeführt wird oder in einem Gebiet erfolgt, das 
von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit 
einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. 
 
NT116 
Bei der Anwendung muss ein Eintrag des Mittels in angrenzende Flächen vermieden werden (ausgenommen 
landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen). 
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NT140 
Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weniger als 150 
l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" der ersten 
Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschreibende Liste nach § 52 Absatz 2 
des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 50 % eingetragen ist. Die 
Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminderung von mindestens 50 % sind auf der 
gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 
 
NT145 
Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des Mittels 
muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
90 % eingetragen ist. Abweichend von den Vorgaben im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" sind die 
Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 
 
NT146 
Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten. 
 
NT170 
Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten. 
 
NT620 
Die maximale Aufwandmenge von 3000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr (Hopfenanbau: 4000 g 
Reinkupfer pro Hektar und Jahr) auf derselben Fläche darf - auch in Kombination mit anderen Kupfer 
enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden. 
 
NT620-1, NT620-2, 
Die maximale Gesamtaufwandmenge von 3000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr darf auf derselben 
Fläche - mit Ausnahme von 4000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr im Hopfenbau und gegen 
Schwarzfäule im Weinbau - auch in Kombination mit anderen Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln 
nicht überschritten werden. 
 
NT665 
Nicht in Häufchen auslegen. 
 
NT672 
Anwendung bis maximal 70 % Bodenbedeckungsgrad durch die Kulturpflanze. 
 
NT676 
Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. 
 
NT870 
Das Mittel ist giftig für Weinbergschnecken. Bei einem Vorkommen von Weinbergschnecken (Helix 
pomatia und Helix aspersa) darf das Mittel nicht angewendet werden. 
 
NW200 
Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier 
beschriebenen Anwendungsbedingungen. 
 
NW201 
Anwendung nur in Kulturen bis zu einer maximalen Höhe, Aufwandmenge je Hektar sowie 
Anwendungshäufigkeit, wie sie sich aus der Gebrauchsanleitung ergibt. 
 
NW467  
Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer 
gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie 
Regen- und Abwasserkanäle. 
 
NW468 
Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen 
sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge 
über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.  
 
NW469 
Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen. 
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NW470 
Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 
Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe 
sowie Regen- und Abwasserkanäle. 
 
NW600 
Keine Anwendung auf Flächen, von denen die Gefahr einer Abschwemmung in Gewässer - insbesondere durch 
Regen oder Bewässerung - gegeben ist. In jedem Fall sind folgende Mindestabstände zu Oberflächengewässern 
bei der Anwendung des Mittels einzuhalten: 
 
NW601 
Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer - ausgenommen nur gelegentlich 
wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss mindestens folgender Abstand bei der 
Anwendung des Mittels eingehalten werden: 
 
NW604 
Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächengewässern festgesetzt 
wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde besonders ausgewiesenen Gebieten, soweit die 
zuständige Behörde dort die Anwendung genehmigt hat. 
 
NW605 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer -, 
muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in 
Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im 
Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten 
Abdriftminderungsklassen, ist neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. 
 
NW605-1 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern – ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer -. 
muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in 
Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im 
Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten 
Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu 
beachten. 
 
NW606 
Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des 
Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern, - ausgenommen nur gelegentlich 
wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer -, eingehalten 
wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden. 
 
NW607 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer -, 
muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in 
Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im 
Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten 
Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit 
einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
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NW607-1 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen  
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer –  
muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993  
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Ab- 
hängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Fol- 
genden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten 
 Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand  
zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu  
beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet  
werden. 
 
NW607-2 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen  
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer –  
muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" gemäß der Fassung 
 Bekanntmachung vom 10. September 2013 (Banz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der  
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich  
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar 
 an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer  
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
Abstand: 90 %: 20 m 
 
NW608 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern, - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer -, 
muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß 
Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 
PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50. 000 Euro 
geahndet werden. 
 
NW608-1 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern – ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer –  
muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß  
Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der An- 
wendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit  
einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
 
NW609 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern, - ausgenommen nur 
gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer -, muss 
mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die 
Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, 
neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 
Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden. 
 
NW609-1 
Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur 
gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss 
mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die 
Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, 
neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das 
Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen 
können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 
 
NW641 
Anwendung ausschließlich unter Verwendung von Spritzschirmen. 
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NW642 
Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht 
zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene 
Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 
 
NW642-1 
Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht 
zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu 
Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 
50.000 Euro geahndet werden. 
 
NW701 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern- 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit 
einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. 
Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: -ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser 
bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der 
Kanalisation verbunden sind oder – die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NW703 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 4 % und Oberflächengewässern- 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit 
einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. 
Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte 
Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. 
mit der Kanalisation verbunden sind oder – die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NW705 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern – 
ausgenommen nur gelegentlich Wasser führender, aber einschließliche periodisch Wasser führender – muss ein 
mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m haben. 
Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Waser 
bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der 
Kanalisation verbunden sind oder – die Anwendung im Mulch – oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NW706 
Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit 
einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. 
Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte 
Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. 
mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
 
NW800 
Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
 
NW803 
Zum Schutz von Gewässerorganismen darf bei Kultur im gewachsenen Boden die Anwendung nur auf nicht 
drainierten Flächen erfolgen. 
 
NW820 
Zum Schutz von Gewässerorganismen darf die Anwendung des Mittels im Gewächshaus bei Kultursystemen mit 
Kreislaufbewässerung (Zirkulations- und Anstaubewässerung oder Hydroponik) nur erfolgen, wenn 
möglicherweise mit dem Mittel kontaminierte Abwässer nicht direkt in Gewässer abgeleitet, sondern durch 
geeignete Auffangsysteme gesammelt und gemäß den Vorgaben des Abwasserrechts fachgerecht entsorgt 
werden. 
 
NZ113 
Anwendung nur in Gewächshäusern auf vollständig versiegelten Flächen, die einen Eintrag des Mittels in den 
Boden ausschließen. 
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SB 1904 
Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, 
ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten werden. 
 
SE110 
Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
 
SE1201 
Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. 
 
SF 143 
Das Betreten der behandelten Bereiche ist bis 24 Stunden nach der Behandlung nicht gestattet. 
 
SF184 
Beim Umgang mit behandelter Erde und bei nachfolgenden Pflanzarbeiten Schutzhandschuhe tragen. 
 
SF1891 
Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der 
persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. 
Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der 
Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen 
Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. 
 
SF194 
Beim Wiederbetreten der behandelten Raumkulturen sind am Tage der Applikation der Schutzanzug 
gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. 
Nachfolgearbeiten auf/in den oben genannten Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der 
Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb von einer Woche sind dabei der Schutzanzug 
gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. 
 
SF245-01 
Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. 
 
SF245-02 
Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des 
Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. 
 
SF275-EEBE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) bis 
einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF275-EEOS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte 
lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF275-1BE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb eines Tages nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen 
Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF275-14BE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen 
Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF275-21BE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 21 Tagen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen 
Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.  
 
SF275-28BE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen 
Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
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SF275-63BE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen 
Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF275-4OS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 4 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst 
lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF275-7OS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst 
lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden 
 
SF275-VEOS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis unmittelbar vor der 
Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. 
 
SF276-EE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk 
sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
 
SF276-EEBE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) bis einschließlich 
Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
 
SF276-EEOS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte 
lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
 
SF276-EV 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis Ende der Vegetationsperiode oder Ende der Kulturführung lange 
Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden 
 
SF276-14BE 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen 
Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
 
SF276-14OS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst 
lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
 
SF276-2OS 
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst 
lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 
 
SF277-2OS 
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der 
Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei 
sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen. 
 
SF277-VEOS Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen nach der Anwendung 
in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis unmittelbar vor der Ernte auf maximal 2 Stunden täglich 
begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen. 
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SF278-35BE 
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 35 Tagen nach der 
Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. 
Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. 
 
SF278-56BE 
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 56 Tagen nach der 
Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. 
Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen 
 
SF278-14OS 
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 14 Tagen nach der 
Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei 
sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. 
 
SF278-60OS 
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 60 Tagen nach der 
Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei 
sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. 
 
SF278-63OS 
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 63 Tagen nach der 
Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei 
sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. 
 
SF499 
Die Originalverpackung darf nur im Freien geöffnet und nach Gebrauchsanweisung angewendet werden. Nach 
Entnahme des Mittels ist die Originalverpackung wieder ordnungsgemäß zu verschließen. 
 
SF535 
Die Anwendung darf nicht durchgeführt werden, wenn die Bodentemperatur in 10 cm Tiefe kleiner als 8 Grad 
Celsius bzw. größer als 30 Grad Celsius beträgt. Die Umgebungstemperatur darf während der Applikation 40 
Grad Celsius nicht übersteigen. 
 
SF536 
Gewächshäuser sind bei der Applikation des Mittels sowie beim Abdecken mit der Folie und beim Entfernen der 
Folie gut zu belüften. 
 
SF537 
Gewächshäuser sind während der Einwirkungszeit geschlossen zu halten. Arbeiter dürfen die Gewächshäuser 
erst nach Ende der Einwirkungszeit wieder betreten. 
 
SF539 
Für Anwendungen bei Anzucht- und Topferde ist die zu behandelnde Erde zu befeuchten und auf einer festen 
Unterlage zu verteilen. Die Bodenschichtdicke sollte etwa 10 cm betragen. Für die Applikation ist ein 
Granulatstreuer zu verwenden. Anschließend ist das Granulat mit einer Bodenfräse einzuarbeiten. 
 
SF553 
Grundsätzlich ist ein Sicherheitsabstand von 25 m von der Grenze des behandelten Gewächshauses bzw. 
Feldes zu Bereichen, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten, einzuhalten. Für die Dauer von 14 Tagen ab 
Beginn der Behandlung ist eine Sperrzone von 5 m um das Gewächshaus bzw. das Feld einzurichten, die mit 
Warnschildern zu kennzeichnen ist. 
 
SF554 
Es dürfen nur Einzelflächen bis 1,1 ha behandelt werden. Zwischen behandelten Flächen ist ein Mindestabstand 
von 50 m einzuhalten. 
 
SS110-1 
Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen 
 
SS120-1 
Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu 
tragen. 
 
SS1201-1 
Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen 
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SS2101 
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang 
mit dem unverdünnten Mittel. 
 
SS206 
Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. 
 
SS229 
Wenn wiederholter Kontakt mit frisch behandelten Kulturen während der Applikation nicht vermieden werden 
kann, sind ein flüssigkeitsdichter Schutzanzug und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) zu tragen. 
 
SS2202 
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der 
Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. 
 
SS2204 
Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen bei der 
Ausbringung/Handhabung des Mittels 
 
SS530 
Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
 
SS610 
Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
 
ST1102 
Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-
Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils 
geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
 
ST227 
Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sowie bei Folgearbeiten am Tag der Applikation ist eine 
Halbmaske mit Kombinationsfilter A1-P2 (Kennfarbe: braun/weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die 
Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden 
Fassung, zu tragen. 
 
ST340 
Beim manuellen Befüllen des Applikationsgerätes mit dem Mittel ist eine Vollmaske mit Kombinationsfilter 
A1-P3 (Kennfarbe: braun-weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, zu tragen. 
 
VA201 
Nicht anwenden während der Monate November bis Februar 
 
VA214 
Keine Anwendung bei sichtbarem Fruchtansatz. 
 
VA263-1 
Keine Anwendung des Pflanzenschutzmittels mit handgeführten Geräten im Freiland.  
 
VA264 
Ausbringung des Mittels nur mit schleppergekoppelter Anwendungstechnik. 
 
VA271 
Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, 
ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten werden. Alternativ kann die Anwendung mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
50 % eingetragen ist. In diesem Fall ist der in der Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL (Nr. 2 vom 27. April 
2016, BAnz AT 20. Mai 2016 B5) mitgeteilte Mindestabstand für Flächenkulturen einzuhalten. 
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VA275 
Zum Schutz von unbeteiligten Dritten (bystander und residents) muss die Anwendung des Mittels immer mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780), in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in der 
Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist. 
 
VA302 
Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden. 
 
VA310 
Zur Abdeckung des behandelten Bodens dürfen nur gasdichte Folien mit einer Transmissionsrate von 
kleiner 10 mg pro Quadratmeter und Stunde verwendet werden. 
 
VA311 
Die Anwendung muss bei einer Bodenfeuchte mit einer Bindungskapazität von 60-70 % erfolgen. 
 
VA312 
Nach der Behandlung muss der Boden mindestens 5 Wochen lang mit einer gasdichten TIFFolie (Totally 
Impermeable Film) abgedeckt werden. 
 
VA340 
Zur Abdeckung des behandelten Bodens dürfen nur gasdichte Folien mit einer Transmissionsrate von kleiner 10 
mg pro Quadratmeter und Stunde verwendet werden. 
 
VA542-2 
Entweder ist die Kultur nach der Behandlung im Gewächshaus für 8 Stunden über Nacht mit einer 
Beleuchtungsintensität von 100 mW/cm2 mit UV-Strahlern (mit einem Anteil von 0,5 % UV-B und 2,5 bis 5 % 
UV-A) zu beleuchten. Dabei dürfen sich keine Personen im Gewächshaus aufhalten. Das Gewächshaus ist vor 
dem Wiederbetreten gründlich zu lüften. Danach kann eine Ernte der behandelten Erzeugnisse erfolgen. Oder 
alternativ ist nach der Behandlung eine 16 stündige tägliche Beleuchtung des Gewächshauses mit künstlichem 
Sonnenlicht über einen Zeitraum von 2 Tagen durchzuführen. Nach 2 Tagen kann unter diesen Bedingungen die 
Ernte der behandelten Erzeugnisse erfolgen. 
 
V211 
Behandelte Kulturen nicht als Lebens- oder Futtermittel verwenden, auch nicht nach Verschnitt mit 
unbehandeltem Erntegut 
 
VV600 
Erntegut nicht verzehren 
 
VZ525 
Nach der Blüte bis zur Ernte nur einmal anwenden 
 
WP732 
Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen eintreten. 
 
WP733 
Schäden, einschließlich Ertragsminderung an der Kulturpflanze möglich 
 
WP735 
Zur Vermeidung von Schäden bei Grünpflanzen durch die Tauchbehandlung ist eine hohe Luftfeuchtigkeit im 
Bestand erforderlich. Behandelte Pflanzen deshalb nach dem Auspflanzen ca. 7 Tage lang – je nach 
Witterungsablauf – mehrmals leicht beregnen. 
 
WP746 
Schäden an Blüten möglich. 
 
WP747 
In Abhängigkeit von Kultur, Sorte und dem Anbauverfahren können Schäden an der zu behandelnden Kultur 
nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den 
betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen. 
 
WP775 
Unter ungünstigen Witterungsbedingungen sind Schäden an Folgekulturen, insbesondere Wintergetreide,  
möglich. 
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WW709 
Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können 
Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel 
möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden. 
 
WW7041 
Für den Wirkstoff, bzw. einen Wirkstoff dieses Mittels, wurden Resistenzen nachgewiesen. Anwendung nur im 
Rahmen eines geeigneten Resistenzmanagements. 
 
WW7091 
Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit 
Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen 
vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz 
verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. 
 
WW750  
Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende 
Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel 
Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden. 
 
WW761 
Wirkungsminderungen wurden regional nachgewiesen. 
 
WW762 
Aus Gründen des Resistenzmanagements das Mittel (einschließlich anderer Mittel mit gleichem Wirkstoff, 
mit einem Wirkstoff aus der gleichen Wirkstoffgruppe oder mit kreuzresistentem Wirkstoff) insgesamt  
nicht häufiger anwenden als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Im Zweifel einen Beratungsdienst  
hinzuziehen. 
 
WW764 
Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoff 
gruppen verwenden. 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Haftung 

für Schäden wird nicht übernommen. 
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